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Wortlaut 
 
Verordnungsentwurf der Vereinfachten Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahrensfall Nr. 5.18 mit der Be-
zeichnung „Gartlergründe - Chronos“, samt Rechtsplan gemäß § 39 (1) Stmk. ROG 2010. Das erforderliche An-
hörungsverfahren gemäß § 39 (1) Stmk. ROG 2010 findet in der Zeit von _________ bis _________ statt. 

§ 1 Geltungsbereich / Plangrundlage / Verfasser 

Das Planwerk (Stand: 04.11.2025) (Ist-/Soll-Darstellungen im Maßstab 1:2.500), verfasst von der ANKO ZT 
GmbH, basiert auf der Plangrundlage des geltenden Flächenwidmungsplanes Nr. 5.00 der Gemeinde Werndorf 
(Maßstab M 1:5.000, Verfasser: ehem. Pumpernig & Partner ZT GmbH, GZ: 215FR10), bildet einen integrieren-
den Bestandteil dieser Verordnung und stellt gesondert den Geltungsbereich der Planänderung dar. 

§ 2 Geplante Änderungen 

(1) Die zuk. Grdste. Nr. 646/N1, 646/N2, 646/N3, 646/N4 und 646/2, KG 63292 Werndorf1, im Flächenausmaß von 
ca. 2.459 m² (digitale Flächenermittlung ohne Anspruch auf vermessungstechnische Genauigkeit), sollen statt 
bisher Aufschließungsgebiet für Bauland – Reines Wohngebiet (WR, 0,2-0,4) und Aufschließungsgebiet für Bau-
land – Allgemeines Wohngebiet (WA, 0,2-0,6) zukünftig als Verkehrsfläche für den fließenden Verkehr gemäß § 
32 (1) Stmk. ROG 2010 festgelegt werden. 
 

(2) Für das unter § 2 (1) des gegenständlichen Wortlautes festgelegte Gebiet erfolgt eine bestimmungsgemäße 
Anpassung des Bebauungsplanzonierungsplanes: 
Der im Bebauungsplanzonierungsplan Nr. 5.00 verzeichnete rechtswirksame Bebauungsplan mit der  
Nr. B14a2 wurde bereits in der Vergangenheit durch den rechtswirksamen Bebauungsplan mit der Bezeichnung 
Bezeichnung „Gartlergründe – Chronos“3 abgelöst und soll dieser Bebauungsplan nunmehr im Sinne der ge-
genständlichen FWP-Änderung (Festlegung einer Verkehrsfläche gem. § 32 Stmk. ROG 2010) ergänzend ange-
passt werden. In diesem Sinne wird der rechtswirksame Bebauungsplan „Gartlergründe -Chronos“ mit der Nr. 
B17 mit dem Atribut „a“ für anpassungswürdig verzeichnet [B17a].  

§ 3 Rechtskraft 

Die Verordnung tritt nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat mit dem auf den Ablauf der Kundma-
chungsfrist (2 Wochen) folgenden Tag in Rechtskraft. 
 

Der Bürgermeister 
 
 
 

Alexander Ernst, BA 
  

 
1  Grundlage: Vermessungsplan der Vermessung Kukuvec ZT GmbH vom 13.08.2025, GZ: 19573/25-W. 
2  Teilbebauungsplan „Ennstaler“, GZ: 4595 06/9005, Verfasser: Arch. DI Ing. Dietmar Prietl, Rechtskraft mit 19.12.1991.  
3  Verfasser: Pumpernig und Partner ZT GmbH, GZ: 188BN12, Stand: 14.12.2016, Rechtskraft mit 03.01.2017.  
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Erläuterungsbericht 

1. Rechtssituation / Ausgangslage 
 Gebietsbeschreibung 

Das verfahrensgegenständliche Planungsgebiet liegt westlich der B67 und östlich der Fröhlichgasse. Nördlich 
angrenzend befindet sich die sogenannte Webersiedlung (vgl. Abb 1). 
 

 
Abb 1  
Orthofoto und Kataster, Ausschnitt aus dem Digitalen Atlas Steiermark, Erhebungsdatum: 28.06.2024, unmaßstäblich. 
 

Der blau umrandete Bereich umfasst jenes Gebiet, welches nunmehr als Verkehrsfläche festgelegt werden soll.  
 

 Festlegungen im geltenden 5. Örtlichen Entwicklungsplan der Gemeinde Werndorf 
Im geltenden 5. Örtlichen Entwicklungsplan der Gemeinde Werndorf ist der gegenständliche Änderungsbereich 
als Gebiet mit baulicher Entwicklung für Wohnen festgelegt. Die umschließenden Flächen sind ebenfalls als 
Gebiet mir baulicher Entwicklung für Wohnen festgelegt. Im Nordosten grenzt der Änderungsbereich an ein 
Gebiet mit baulicher Entwicklung mit 2 Funktionen – Wohnen und Industrie, Gewerbe. Im Osten grenzt darüber 
hinaus eine absolute siedlungspolitische Entwicklungsgrenze mit der lfden. Nr. 1 an.  

Webersiedlung 

Verfahrensgegenständliches 
Planungsgebiet 
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Abb 2  
Ausschnitt aus dem geltenden 5. Örtlichen Entwicklungskonzept der Gemeinde Werndorf, unmaßstäblich. 

 
 Festlegungen im geltenden 5. Flächenwidmungsplan der Gemeinde Werndorf 

Der gegenständliche Änderungsbereich ist gemäß geltendem Flächenwidmungsplan Nr. 5.00 als Aufschlie-
ßungsgebiet für Bauland – Reines Wohngebiet 0,2-0,4 (westlicher Teil) und Aufschließungsgebiet für Bauland 
- Allgemeines Wohngebiet 0,2-0,6 (östlicher Teil) festgelegt, und schließt in südliche und nordwestliche Rich-
tung an Bauland – Reines Wohngebiet mit einem gebietstypischen Bebauungsdichterahmen 0,2 - 0,4, in nord-
östliche und südöstliche Richtung an Bauland – Allgemeines Wohngebiet mit einem gebietstypischen Bebau-
ungsdichterahmen 0,2 - 0,5 bzw. 0,2 - 0,6 an (vgl. Abb. 2). 
 

  
Abb 3  
Auszug aus dem geltenden 5. Flächenwidmungsplan der Gemeinde Werndorf, unmaßstäblich. 

Zukünftig soll der gegenständliche Änderungsbereich, welcher als Aufschließungsgebiet für Bauland – Reines 
Wohngebiet 0,2-0,4 und Aufschließungsgebiet für Bauland - Allgemeines Wohngebiet 0,2-0,6 festgelegt ist, be-
stimmungsgemäß als Verkehrsfläche für den fließenden Verkehr gemäß § 32 (1) Stmk. ROG 2010 festgelegt 

Festlegung als vollwerti-
ges Bauland – Reines 
Wohngebiet (WR) 

Gegenständlicher 
Änderungsbereich 

Festlegung als vollwertiges 
Bauland – Allgemeines 
Wohngebiet (WA) 

Gebiet mit baulicher Ent-
wicklung - Wohnen 
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werden.  

2. Verfahrensrechtliche Bestimmungen gemäß § 39 Stmk. ROG 2010 
Die gegenständliche Änderung steht in keinem Widerspruch zu den Raumordnungsgrundsätzen gemäß 
§ 3 Stmk. ROG 2010. Die Änderung geschieht unter Beachtung eines sparsamen Flächenverbrauches (Entwick-
lung von innen nach außen) und einer wirtschaftlichen Aufschließung, wobei die vorhandenen Infrastrukturein-
richtungen (Kanal, Wasser und Strom) berücksichtigt werden. Es wird dementsprechend ein Anhörungsverfah-
ren im Sinne der Bestimmungen des § 39 (1) Stmk. ROG 2010 durchgeführt. 

3. Umwelterheblichkeitsprüfung 
Änderungen von Flächenwidmungsplänen, die nicht unter die Bestimmungen des § 4 (1) Stmk. ROG 2010 fallen, 
jedoch erhebliche Umweltauswirkungen haben könnten, müssen einer Umweltprüfung unterzogen werden. Eine 
Umweltprüfung ist jedoch dann nicht erforderlich, wenn eine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe be-
reits vorliegt und aus einer weiteren Prüfung keine zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltauswir-
kungen zu erwarten sind. Weiters ist eine Umweltprüfung gemäß § 4 (3) Stmk. ROG 2010 dann nicht erforder-
lich, wenn eine Umweltprüfung für einen Plan höherer Stufe bereits vorliegt und aus einer weiteren Prüfung 
keine zusätzlichen Erkenntnisse in Bezug auf die Umweltauswirkungen zu erwarten sind. (Vgl. Abb 4) 
 
Im gegenständlichen Fall gelten die Prüfergebnisse für den Plan der niederen Stufe und es sind keine weiteren 
Untersuchungen durchzuführen. Für das gegenständliche Verfahren kann das Kriterium der Abschichtung an-
gewendet werden, da die Änderungen innerhalb umweltgeprüfter Festlegungen des geltenden 5. ÖEK der Ge-
meinde Werndorf stattfinden. 
 

 
Abb 4   
Ablaufschema Umweltprüfungserfordernis gemäß dem Leitfaden „SUP in der örtlichen Raumplanung“, herausgegeben von der ehemali-
gen FA 13B (nunmehr ABT13), Stand: April 2011 (2.Auflage), Veröffentlichung: September 2011. 
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4. Begründungen/Erläuterungen 
Die gegenständliche Änderung wird parallel mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes „Gartlergründe – Chro-
nos“ mit der GZ: 22 BP WE 002 angehört. Für das gegenständliche Bebauungsplangebiet liegt ein Vermessungs-
plan4 vor, wonach die im Norden des gegenständlichen Bebauungsplangebietes von Osten nach Westen ver-
laufende Erschließungsstraße gesondert dargestellt/ vermessen wurde. Dabei soll nunmehr im Sinne der vor-
gesehenen Festlegung der inneren Verkehrserschließungsstraße als öffentliche Verkehrsfläche eine zusätzli-
che Ost-West-Verbindung für Fuß- und Radverkehr (auch für Dritte) eingerichtet werden. Für den motorisierten 
Individualverkehr ist die künftige Durchfahrt nicht möglich (mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen). Das Verfah-
ren zur Erstellung/ Fortführung des Bebauungsplanes (vgl. § 2 (2) des gegenständlichen Wortlautes) bezieht 
sich auch auf die festzulegende Verkehrsfläche.   

 
4  Vermessungsplan der Vermessung Kukuvec ZT GmbH vom 13.08.2025, GZ: 19573/25 
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5. Beilagen 
 Vermessungsplan der Vermessung Kaukuvec ZT GmbH vom 13.08.2025, GZ: 19573/25 
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WS

WS

WS

PG1
KD

9333

9314

8710

8490

8498

5863

8493

5867

4405

5856

8501

8500

9334

9313

6231

5859

8486

8491

8497

8483 8482

9330

9311

9312

4069

5855
8499

7413

5866

4074

4070

8484

9315

9329

8488

8502

8489

5860

9335

5865

8487

5857

8492

9310

KG NR:

13.08.2025

VERMESSUNG:

PLANDATUM:

SERVITUTSPLAN

KATASTER-NATUR 1:250

GZ: 19573 -W/25

M 1:250 2,5m 5m 7,5m 10m 12,5m



63292

Werndorf Tel.: 0 316/ 68 41 22

VERMESSUNG KUKUVEC ZT-GmbH

A-8010 GRAZ, MUCHARGASSE 14

office@vermessung-graz.at

ZT

04.08.2025

KG:

658/2

654/3

646/1

646/4

646/3

646/5

646/10

646/9

646/8

WS

WS

WS

WS

WS

WS

PG2

PG3
BZ

PG4

BZ

9305

9306

9111

4405

9309

9328

9323

93259304

4069

9307

4404

7414

9322

9113

9329

9324

9308

9112

9310

9326

9327

KG NR:

13.08.2025

VERMESSUNG:

PLANDATUM:

SERVITUTSPLAN

KATASTER-NATUR 1:250

GZ: 19573 -O/25

M 1:250 2,5m 5m 7,5m 10m 12,5m
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